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V

Vorwort

Mit einem Gesamtumsatz von etwa 420Mrd. € im Jahr ist der Bauprodukten-
bereich einer der wichtigen Wirtschaftszweige der Europäischen Union (vgl. Euro-
pean Commission, Economic Impacts of the Construction Products Regulations,
2016, S. 96). Zentrales Regulierungsregime für diesen Bereich ist die BauPVO, die
vollumfänglich seit Mitte 2013 gilt und die 1989 eingeführte BPR ersetzt hat.

Das wichtigste Ziel der BauPVO ist gegenüber der BPR unverändert geblieben:
Es besteht darin, durch die Festlegung von harmonisierten Bedingungen für die
Vermarktung und Verwendung von Bauprodukten das Funktionieren des Binnen-
marktes effizienter zu gestalten und den freien Verkehr von Bauprodukten in der
Europäischen Union zu verbessern. Mit dieser Zielsetzung unterstützt die BauPVO
die Strategie der Union „Europa 2020“ (vgl. Europäischer Rat, Empfehlung (EU)
2015/1184 vom 14. Juli 2015 über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik) und die
mit der Initiative „Construction 2020“ (vgl. Europäische Kommission, COM(2012)
433 final, S. 2ff.) angestrebte nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Baugewerbes
und seiner Unternehmen (Europäische Kommission, COM(2016) 445 final, S. 3).

Das unionale Bauproduktenrecht unterscheidet sich von anderen produktbezo-
genen Harmonisierungsakten vor allem aufgrund der in besonderer Weise geteilten
Zuständigkeit zwischen der Union und den Mitgliedstaaten. Sie macht ein ver-
gleichsweise kompliziertes Harmonisierungsregime erforderlich, das im Kern eine
gemeinsame Fachsprache für Leistungsangaben von Bauprodukten etabliert, die ge-
meinschaftsweit Handel und Verwendbarkeit dieser Produkte gewährleistet. Diese
Sprache wahrt einerseits die mitgliedstaatliche domaine réservé der Bauwerkssicher-
heit mit ihren im Hinblick auf die Verwendung von Bauprodukten divergierenden
Leistungsanforderungen. Zugleich verlangt die gemeinsame Sprache in den Mit-
gliedstaaten gewachsenen Regulierungsstrukturen einen bisweilen herausfordern-
den Wandel ab. Die Aufgaben der Mitgliedstaaten in Bereichen wie der Normung,
Festlegung von Leistungsanforderungen oder der Marktüberwachung werden
durch die BauPVO überformt und begrenzt. Dies bedingt ein verändertes Rollen-
verständnis, das noch in Entwicklung begriffen ist.

Dieses Kommentarprojekt ist über einen längeren Zeitraum parallel zu verschie-
denen Projekten im Bauproduktenbereich entstanden, die immer wieder die Nach-
frage nach einer systematischen und an den Zielen der BauPVO orientierten Kom-
mentierung aufgezeigt haben. Für die Mitarbeit an diesem Kommentar bedanken
wir uns bei den Mitarbeitern von held jaguttis, die ganz wesentlich zur Entstehung
beigetragen haben. Insbesondere danken wir unserem Wiss. Mitarbeiter Marco
Penz, ohne dessen unermüdlichen Einsatz dieser Kommentar nicht entstanden
wäre. Ebenfalls danken wir Herrn Rechtsanwalt Bernard Altpeter und Frau Ayu
Diana Damshäuser für ihre Mitarbeit an diesem Kommentar. Für alle Ungenauig-
keiten und Fehler sind hingegen allein wir verantwortlich.

Köln, August 2018 Simeon Held/Malte Jaguttis/Roman Rupp
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